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Vorbezug Gemeindesteuer 2025

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Steuerraten für die Gemeindesteuern 2025 werden in drei Raten fakturiert Sie können den

Vorbezug auf die drei Zahlungstermine bezahlen oder auch auf einmai Bitte verwenden Sie in diesem

Fall alle drei Einzahlungsscheiner

Die Steuervorbezugsraten sind wie folgt zahlbar:

1. Rate zahlbar bis 30. April 2025

2. Rate zahlbar bis 31. August 2025

3. Rate zahlbar bis 30. November 2025

Wenn Sie zusätzliche Einzahlungsscheine wünschen, teilen Sie uns dies bitte mit.

Falls Sie per Internet—Banking bezahlen, ist es wichtig, dass Sie alle Daten von einem

Einzahlungsschein mit der Bezeichnung ‚,Gemeindesteuern 2025“ übernehmen.

Als Basis für die Berechnung des diesjährigen Vorbezuges gilt die letzte ordentliche Einschätzung, in

der Regel die Veranlagung 2023. Der Steuerfuss beträgt im Steuerjahr 2025 wie letztes Jahr 110%

der einfachen Staatssteuer.

Wenn sich lhre finanziellen Verhältnisse im Jahre 2025 voraussichtlich wesentlich verändern (z.B.
Berufswechsel, Aufnahme Erwerbstätigkeit, Aufgabe Erwerbstätigkeit, Pensionierung, ausserordent-

licher Liegenschaftsunterhalt, usw.) bitten wir Sie, uns dies mitzuteilen.

Bei einem Wegzug aus der Gemeinde Buchegg müssen Sie die Vorbezugsrechnungen nicht

bezahlen. Sie werden von der neuen Gemeinde eine Steuerrechnung für das ganze Jahr erhalten.

Stichtag für den Steuerbezug ist der 31. Dezember des Steuerjahres.

Die Zinssätze (Jahreszinse) wurden vom Regierungsrat wie folgt festgelegt:
- Vergütungszins bei Vorauszahlungen 0.00%
— Verzugszins bei verspäteter Zahlung 3.50%
- Rückerstattungszins auf zu viel bezahlten Steuern 0.75%

Anderungen der Zinssätze in den Folgejahren bleiben vorbehalten.

Anderung ab 01.01.2025 FeuenNehr—Ersatzabgabe: Minimum CHF 40.00 / Maximum CHF 800.00

Die Endabrechnung für die Steuern 2024 erfolgt ab April 2025, sobald lhre Steuererklärung 2024

durch die Veranlagungsbehörde Solothurn verarbeitet wurde.

Freundliche Grüsse
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